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Die Neuerungen der  Richtlinien für Planungswettbewerbe  RPW 2008
Die „Bauweise“ der RPW 2008

( die Regelungen auf  das Essentielle und Notwendige – eben die Basisregeln – zu reduzieren.
( Angaben zu Verfahrenstechniken und zum öffentlichen Vergaberecht, die in den GRW weiten Raum (etwa 2/3) einnehmen, wegzulassen.
( den  Bedarfsfall  und nicht den Konfliktfall zu regeln.
( eine selbstverständliche,  knappe und unbürokratische Sprache  zu wählen.
( einen selbstverständlichen  verbindlichen Ton  anzuschlagen, keinen Befehlston.
( die Regeln so  offen zu formulieren , dass Raum bliebe für gestaltungsfähige Beratung, Übereinkunft und Konsens, 

( Die Regelungen so anzulegen, dass alle irgendwie konkurrierenden Planungsverfahren im Rahmen der RPW dargestellt werden können.

Der Planungswettbewerb der RPW 2008
Idee und Vorbild für den Planungswettbewerb der RPW ist das vereinfachte Verfahren der GRW. Dieser  schlanke und wenig aufwendige konzeptionelle Wettbewerb der RPW  zielt – vergleichbar dem vereinfachten Verfahren der GRW – darauf,„alternative Ideen und optimierte Konzepte für die Lösung von Planungsaufgaben … zu finden.“  (§ 1 (2) RPW)
Die Vergleichbarkeit mit dem vereinfachten Verfahren ist bei der Wettbewerbssumme, die „mindestens das Honorar [ist], das üblicherweise für die geforderte Wettbewerbsleistung nach der HOAI vergütet wird.“  (§ 7 (2) Satz 2 RPW 2008)  allerdings erst bei einem Honorar von etwa  50.000 €  gegeben  (das bei etwa 9 Mio. € anrechenbaren Kosten erreicht wird). Das bedeutet, dass bei Planungswettbewerben nach den RPW die Summe der Preise und Anerkennungen bei kleineren Bauvorhaben wesentlich unter der nach den GRW liegt.
Für diesen einfachen und schlanken konzeptionellen Planungswettbewerb kennen die RPW 2008 zunächst nur  
2 Wettbewerbsarten  (§ 3 (1) und (2) RPW) :
· den offenen Planungswettbewerb mit unbeschränktem Zugang und

· den nichtoffenen Planungswettbewerb mit ausgewählten Teilnehmern.

Will der Auslober mehr als den schlanken, nur konzeptionellen Wettbewerb, dann sind im Rahmen der RPW 2008 auch die aus den GRW bekannten Wettbewerbsarten möglich: 
· das  2phasige Verfahren  (§ 3 (3) RPW; beim offenen und beim nichtoffenen Wettbewerb) 

· das  kooperative Verfahren  (§ 3 (4) RPW; nur außerhalb der VOF) 

· der  Einladungswettbewerb  (§ 3 (2) in Verbindung mit § 7 (2) RPW)

· der  Ideenwettbewerb  (§ 7 (2) RPW; nicht explizit genannt aber möglich)

· der  interdisziplinäre Wettbewerb  (§ 1 (1) RPW) 

Bei diesen Wettbewerbsarten wird 

· wegen des höheren Aufwands für das Verfahren,

· wegen der höheren Anforderungen an die Teilnehmer,

· wegen der größeren Bedeutung und Schwierigkeit der Aufgabe, 
· oder weil keine Umsetzung vorgesehen ist,
die  Wettbewerbssumme angemessen erhöht  (id est: um bis zu 50 %; § 7 (2) RPW).

Darüber hinaus können im Rahmen der RPW 2008 alle anderen in der Praxis eingesetzten und gängigen konkurrierenden Planungsverfahren, dargestellt werden – gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einer Ausnahmeregelung, die einige Länder in ihren Einführungserlassen formuliert haben.
Der Auslober
Die RPW 2008 richten sich an  öffentliche wie private Auftraggeber jeglicher Provenienz , die zur Lösung einer Aufgabe einen Wettbewerb ausloben wollen. Der private wie öffentliche Auslober erhält – als „Spiritus Rector“ und Verursacher eines Planungswettbewerbs – eine zentrale Rolle auch in den Regeln. Er definiert die Aufgabe und seine Anforderungen und Zielvorstellungen, bestimmt die Verfahrensart, beruft das Preisgericht und lobt den Wettbewerb aus. 
Dem  privaten Auslober  werden weiter gehende Möglichkeiten eröffnet als dem öffentlichen. Besondere Regelungsmöglichkeiten für den Privaten gibt es 

· beim offenen Wettbewerb:  Der Private kann den Teilnehmerkreis einschränken  (§ 3 (1) RPW).
· beim nichtoffenen Wettbewerb:  Der Private kann die Teilnehmer auch direkt oder per Los bestimmen  (§ 3 (2) RPW).
· beim kooperativen Verfahren:  Der Private kann es ohne Einschränkung einsetzen; er kann dabei auch die Anonymität aufheben  (§ 3 (4) RPW).
· bei der Besetzung des Preisgerichts:  Der Private kann das Preisgericht auch paritätisch besetzen  (§ 6 (1) RPW).
Der Wettbewerbsbetreuer

Dem Auslober wird der  Wettbewerbsbetreuer  (der bisher in den Wettbewerbsregeln nicht vorkam)  zur Seite gestellt  (§ 2 (4) RPW). Der  Wettbewerbsbetreuer  nimmt die Interessen des Auslobers wahr, 
· wirkt bei der Erstellung der Auslobung und 
· bei der Organisation und Durchführung des Wettbewerbs mit 
· und übernimmt die Vorprüfung.
Die Teilnehmer
Die RPW fordern, präziser als in den GRW, dass die im Wettbewerb geforderte  berufliche Qualifikation der Teilnehmer aus der Aufgabe und den Zielvorstellungen des Auslobers abgeleitet  wird. 
Die Preisrichter
Auch bei den Preisrichtern fordern die RPW schärfer als bisher, dass ihre  Qualifikation aus der Aufgabe und den Zielvorstellungen des Auslobers abgeleitet  wird. 

Neu ist  (§ 2 (3) RPW),

· dass das  Preisgericht als Berater des Auslobers  fungieren und 
· an der Vorbereitung und Auslobung des Wettbewerbs mitwirken soll, 
· und zwar im Rahmen einer  Preisrichtervorbesprechung  (die in den Regeln bisher nicht vorkam).
Die Differenzierung in Fach- und Sachpreisrichter der GRW gibt es nicht mehr, stattdessen nurmehr

( Preisrichter von Seiten des Auslobers und 


( Preisrichter mit der beruflichen Qualifikation der Teilnehmer. 
Besetzung des Preisgerichts  (§ 6 (1) RPW)
· bei öffentlichen Auslobern:  Mehrheit bei den Fachleuten.
· bei privaten Auslobern:  paritätische Besetzung möglich.
Die Angaben zur Anonymität … 
…  sind präziser als in den GRW auf die Abläufe im Verfahren bezogen: 
· Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur Entscheidung des Preisgerichts anonym  (§ 1 (4) RPW).
(nicht wie bisher:  Das Verfahren ist anonym).
· Die Anonymität kann bei kooperativen Verfahren  (die nur außerhalb der VOF möglich sind)  aufgehoben werden  (§ 3 (4) RPW).
Bei der Auftragszusage … 

… ist alles beim Alten geblieben, außer:  Bei interdisziplinären Wettbewerben ist die  (interdisziplinäre)  Arbeitsgemeinschaft zu beauftragen  (§ 8 (2) RPW).
Die Rolle der Architekten- und Ingenieurkammern

Die Aufgaben der Architekten- und Ingenieurkammern wurden ausgeweitet  (§ 2 (4) RPW): 


( Architekten- und Ingenieurkammern  (nicht mehr:  Wettbewerbsausschüsse)  

     wirken vor, während und nach einem Wettbewerb beratend mit ,


( sie registrieren den Wettbewerb 

( und bestätigen mit der  Registriernummer  (die in den Regeln bisher nicht vorkam), 

     dass die Auslobungsbedingungen mit den Richtlinien übereinstimmen.
Die Ausnahmeregelung

Die Ausnahmeregelung der GRW gibt es in den RPW 2008 nicht mehr. Einige Länder haben sie jedoch in ihrem Erlass zur Einführung der RPW aufgegriffen: 


( „Abweichungen von einzelnen Regelungen der RPW können vom Auslober


     aus zwingenden sachlichen Gründen und im Rahmen der vergaberechtlichen 

     Vorschriften 

( im Benehmen mit der Architekten-/Ingenieurkammer zugelassen werden.“
Zusammen mit den teilweise sehr offenen Formulierungen der RPW 2008 eröffnet die Ausnahmeregelung weite Spielräume für maßgeschneiderte Wettbewerbsverfahren.

RPW 2008 und VOF (öffentliches Vergaberecht)
Die RPW 2008 sind  nicht am öffentlichen Vergaberecht ausgerichtet ,  aber dennoch mit ihm  kompatibel , es bedarf daher eines eigenen Hinweises auf die besonderen Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber  (§ 9 RPW).
Die RPW 2008 sind aber auch – im Sinne von § 25 (1) VOF – „einheitliche veröffentliche Richtlinien“ für Planungswettbewerbe. Planungswettbewerbe, deren Auftragswert über dem Schwellenwert des öffentlichen Vergaberechts liegt, sind mithin immer auch Teil eines VOF-Vergabeverfahrens. 
Planungswettbewerbe nach den RPW können im Rahmen der VOF jederzeit vor, während und ohne Verhandlungsverfahren durchgeführt werden. Die RPW 2008 können jedoch auch außerhalb des Anwendungsbereichs der VOF angewandt werden.

RPW  2008  und  öffentliches Vergaberecht
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